
 

 

Elterninformation                                                                                                                26.03.2021 

 Information zum Schulbetrieb in NRW ab dem 12.04.21 

Laut der aktuellen Schulmail vom 25.03.2021 wird der Schulbetrieb nach den Osterferien so weitergehen 

wie bisher, die Kinder werden im Wechselunterricht unterrichtet. Die Pläne für die Wochen nach den 

Ferien erhalten Sie in den Ferien durch die jeweiligen KlassenlehrerInnen. Das Wechselmodell, welches wir 

bisher durchgeführt haben, hat sich bewährt und daher wird es so weiter fortgesetzt (Montag und 

Dienstag: Gruppe A, Donnerstag und Freitag: Gruppe B, Mittwoch: Gruppe A und B im wöchentlichen 

Wechsel).  

Geplant ist nach den Ferien ein freiwilliges Testangebot für alle SchülerInnen in der Schule bereit zu stellen. 

Welche Tests in den Grundschulen zur Verfügung stehen, wird sich in den Ferien entscheiden. Da die 

Testangebote freiwillig sind, bitte ich Sie den KlassenlehrerInnen schriftlich über Schoolfox mitzuteilen, 

wenn Sie nicht möchten, dass ihr Kind an dem Testangebot in der Schule teilnimmt. Sobald ich genaue 

Informationen habe, um welche Tests es sich handelt und wie diese angewendet/ durchgeführt werden, 

informiere ich Sie umgehend. 

„Alle weiteren Informationen, die sich aus dem Infektionsgeschehen und hieraus folgenden 

Entscheidungen ergeben und die uns rechtzeitig für den Schulstart nach den Osterferien zur Verfügung 

stehen, werden Ihnen frühestmöglich übermittelt.“  Daher meine Bitte, dass Sie auch trotz der Ferien ab 

und zu neue Nachrichten auf Schoolfox verfolgen und bestätigen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

 Betreuungsmaßnahmen in den Osterferien 

Das Ferienangebot in den Osterferien für die Kinder der Offenen Ganztagsschule (OGS) findet in den 

Osterferien statt. Frau Neumann hat dazu bereits die betroffenen Eltern angeschrieben und den Bedarf 

abgefragt. Eltern, die während der Osterferien ein entsprechendes OGS - Angebot für ihre Kinder nicht in 

Anspruch nehmen wollen, können kein Kinderkrankentagegeld nach §45 SGB V beantragen. Ich bitte dies 

zu beachten und wenn sich durch diese Regelung jetzt doch noch ein Bedarf ergibt, melden Sie sich bitte 

direkt bei Frau Neumann.  

Sonstige Betreuungsangebote finden in den Ferien nicht statt, es gibt keine Notbetreuung für nicht in der 

OGS angemeldete Kinder. 

 

Ich wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage und viel Gesundheit und hoffe darauf, dass wir uns in 

absehbarer Zeit in der Schule wiedersehen werden! Es ist schon jetzt ein gutes Gefühl die Kinder 

wieder hier zu haben, wenn auch nicht täglich. 

Ganz liebe Grüße 

Tina Müller 


